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Einleitung 

Einführung in die Thematik 

Der spätere Präsident des Bundesarbeitsgerichts, H. C. Nipperdey, erblickte 
1949 in der Möglichkeit tarifvertraglicher Gestaltung der Betriebsverfassung "ein 
bedeutsames Feld für fruchtbare Arbeit" der Tarifvertragsparteien. 1 Bereits mit 
Inkrafttreten des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952 sind jedoch die Schnittstel­
len zwischen Betriebsverfassung und Tarifautonomie in der arbeitsrechtlichen Wis­
senschaft in den Vordergrund gerückt, die das Verhältnis von Sozialpartnerverein­
barungen zu Betriebsvereinbarungen oder die Rechte der Verbände im Betrieb be­
treffen. Tarifliche Betriebsverfassungsnormen haben nur im Rahmen der Diskussi­
on um die Möglichkeit der Erweiterung von Beteiligungsrechten des Betriebsrates 
eine zentrale Rolle gespielt. Die Frage, ob und inwieweit Tarifverträge die gesetz­
lichen Vorgaben der betriebsverfassungsrechtlichen Organisation abweichend ge­
stalten können, wurde dagegen stets vernachlässigt. Bis vor kurzem haben sich 
dementsprechend die Auseinandersetzungen zu den Rechtsfragen betriebsorganisa­
torischer Tarifverträge fast ausschließlich in der Kommentarliteratur abgespielt. 
Rechtsprechung der Instanzgerichte zu dieser Thematik ist kaum vorhanden, 
höchstrichterliche Entscheidungen sucht man - von sehr wenigen obiter dicta ein­
mal abgesehen - vergebens. 

Dies verwundert zunächst, denn das Betriebsverfassungsgesetz selbst formuliert 
mit § 3 zu Beginn eine auf den ersten Blick ausführliche Bestimmung, weIche sich 
mit der tarifvertraglichen Gestaltung der Organisation der Betriebsverfassung aus­
einandersetzt. Hat diese Norm in der juristischen Diskussion vielleicht deswegen 
bis vor kurzen ein Schattendasein geführt, weil sich die gesetzlichen Organisati­
onsstrukturen im wesentlichen als geeignet erwiesen haben und deshalb eine tarif­
vertragliche Anpassung gar nicht notwendig ist? Die nicht enden wollende Debatte 
um den Betriebsbegriff und die Diskussion um eine Anpassung der gesetzlichen 
Betriebsverfassung an sich ändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen deuten 
eher auf das Gegenteil hin.2 

Das Betriebsverfassungsgesetz ist 1972 in Kraft getreten und nunmehr über ein 
Vierteljahrhundert gültig. Es baut - wie schon sein Vorläufer - auf dem Betrieb, 

1 Nipperdey, RdA 1949,81 (86). 
2 Vgl. nur Kreßel, AuA 1998, 145 (145 ff.) sowie neuerdings ders., JbArbR Bd. 36 (1998), 

S. 49 (49 ff.) und Heither, JbArbR Bd. 36 (1998), S. 37 (37 ff.); Däubler, Frankfurter Rund­
schau vom 13. 11. 1997,S. 12. 

2" 
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dem Unternehmen als Zusammenfassung mehrerer Betriebe unter unternehmeri­
scher Leitung und dem Konzern als Zusammenfassung mehrerer Unternehmen un­
ter einheitlicher Leitung auf. Dies unterstellt, daß allein diese Ebenen die betriebs­
verfassungsrechtlich relevanten Operations- und Entscheidungseinheiten darstel­
len. Allein ihnen sind daher jeweils korrespondierende Mitbestimmungsorgane zu­
geordnet: Der Betriebsrat, der Gesamtbetriebsrat und der Konzernbetriebsrat. 
Daneben geht das Gesetz davon aus, daß in einer Einheit - dem Betrieb - die we­
sentlichen und für die Betriebsverfassung erheblichen Maßnahmen einheitlich ent­
schieden und durchgeführt werden. 

Damit eine funktionierende Betriebsverfassung gewährleistet ist, wäre es daher 
erforderlich, daß die Betriebs- und Unternehmenswirklichkeit diesem Leitbild ent­
spricht. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutsch­
land haben sich jedoch seit Inkrafttreten des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972 
entscheidend verändert. Durch Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen 
werden neue, Entscheidungslinien geschaffen, die fernab von den eigentlichen Pro­
duktionseinheiten operieren und unabhängig von den Strukturen der Rechtsträger 
sind. Genannt seien hier nur die höchst unterschiedlichen Formen divisionalisierter 
Unternehmen. Zu denken ist ferner an die wegen ihrer Mannigfaltigkeit kaum ab­
schließend aufzählbaren Betriebs- und Unternehmensstrukturen, die im Zusam­
menhang mit Ausgliederungen, Auf- und Abspaltungen sowie unternehmens- und 
betriebsübergreifenden Verbindungen entstehen können. Insbesondere der klassi­
sche Betriebsbegriff, der sich durch eine einheitliche Leitung definiert, droht an 
diesen Veränderungen zu scheitern. 

Gleichwohl blieb das Betriebsverfassungsgesetz von diesen Entwicklungen 
weitgehend unberührt. Geringfügige Anpassungen im Hinblick auf das gesetzliche 
Organisationsmodell sind, wie z. B. im Umwandlungsrecht, außerhalb des Be­
triebsverfassungsgesetzes verankert worden. Haben sich jedoch Organisations­
strukturen herausgebildet, welche nicht mehr dem gesetzlichen "Einheitsmodell" 
des Betriebsverfassungsgesetzes entsprechen, droht die betriebliche Mitbestim­
mung in den für sie fremden Strukturen leerzulaufen. Der Betriebsrat wird zum Or­
gan, das seine Ansprechpartner nicht mehr findet, die Beteiligungsrechte werden 
zur leeren Hülse. Der gänzliche Verzicht auf eine betriebliche Interessenvertretung 
ist unter diesen Umständen naheliegend. 

Vor diesem Hintergrund drängt sich zwangsläufig die Frage auf, inwieweit das 
gesetzliche Organisationsmodell durch Tarifvertrag einer individuellen Anpassung 
an vorhandene Gegebenheiten des Einzelfalls zugänglich ist. Der Betrieb selbst als 
klassischer Anknüpfungspunkt der betrieblichen Mitbestimmung bildet dabei den 
Mittelpunkt. Wie auch die übrige Betriebsverfassung steht § 3 BetrVG nach über 
25 Jahren auf dem Prüfstand neu entstandener Betriebs- und Unternehmensformen 
sowie veränderter betriebsverfassungsrechtlicher Rahmenbedingungen. 

Die Kommission Mitbestimmung3 hat Mitte 1998 einen umfassenden Bericht zur 
gegenwärtigen Situation der Mitbestimmung vorgelegt und dabei mögliche Per-



Einleitung 21 

spektiven aufgezeigt. Zu den Forderungen der Kommissionsmitglieder gehört es 
unter anderem, die Mitbestimmung mehr als bisher Verhandlungslösungen zu öff­
nen. Der Schwerpunkt wird dabei in der tariflichen Gestaltung der Struktur und 
Arbeitsweise der Mitbestimmungsorgane gesehen.4 Im Vordergrund der hiesigen 
Untersuchung steht jedoch zunächst die Frage, was de lege lata der tarifautonomen 
Normierung und damit innerhalb des gesetzlichen Organisationsrechts einer indivi­
duellen Anpassung zugänglich ist. Erst anschließend kann beantwortet werden, ob 
das Verhältnis tarifautonomer Gestaltung zur betriebsverfassungsrechtlichen Orga­
nisation einer Neubestimmung bedarf. 

Gang der Untersuchung 

Die Untersuchung beginnt im 1. Kapitel mit der Klärung des arbeitsverfassungs­
rechtlichen Grundproblems der jeweiligen Reichweite gesetzlicher und tarifauto­
nomer Regelungsmacht auf dem Gebiet der Betriebsverfassung. Dies ist erforder­
lich, um zu beantworten, ob sich der Umfang der Gestaltungsmacht der Tarifver­
tragsparteien auf die durch § 3 BetrVG zugewiesenen Bereiche beschränkt oder ob 
auch verfassungsrechtliche Kompetenzzuweisungen eine Rolle spielen. 

Das folgende 2. Kapitel legt zunächst die Wertungskriterien der betriebsverfas­
sungsrechtlichen Organisation und darauf aufbauend die gesetzlichen Grundbegrif­
fe der Organisation auch im Hinblick auf die Öffnungsklauseln dar. Im Anschluß 
daran setzt sich die Untersuchung mit einem Blick auf die Betriebs- und Unterneh­
menspraxis fort. Dieser soll den Umgang der Praxis mit dem Organisationsrecht 
aufzeigen und etwaige Defizite verdeutlichen. Das Kapitel schließt mit grundsätz­
lichen Erwägungen zu tarifvertraglichen Regelungen als individueller Gestaltungs­
form in bezug auf die betriebsverfassungsrechtliche Organisation. 

Das 3. Kapitel bildet den Hauptteil und ermittelt die Gestaltungsmöglichkeiten 
der Tarifpartner insbesondere in bezug auf § 3 BetrVG. Daneben werden die 
Rechtsfolgen tarifvertraglicher Regelungen erörtert. 

Die Untersuchung schließt mit einem Gesetzesvorschlag zur Änderung des § 3 
BetrVG. 

3 Bertelsmann Stiftung / Hans-Böckler-Stiftung, Bericht der Kommission Mitbestimmung, 
Mitbestimmung und neue UnternehmenskuIturen - Bilanz und Perspektiven (1998). Siehe 
dazu Streek, JbArbR Bd. 36 (1998), S. 21 (21 ff.). 

4 Bertelsmann Stiftung / Hans-Böckler-Stiftung, Bericht der Kommission Mitbestimmung, 
Mitbestimmung und neue Unternehmenskulturen - Bilanz und Perspektiven, S. 115. 


